
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 148 SchFG Prüfung
 SchFG - Schifffahrtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.01.2022

1. (1)Nach der Überprüfung des Antrags auf Zulassung zur Prüfung sind der Person, die sich um einen

Befähigungsausweis bewirbt, Ort und Zeit der Prüfung mitzuteilen.

2. (2)Die Prüfung besteht aus theoretischen Teilen und einem praktischen Teil; sie wird in nicht öffentlichen

Einzelprüfungen abgenommen. Die Prüfung gilt als bestanden, wenn alle theoretischen Teile als bestanden

beurteilt werden und der praktische Teil von der zuständigen Prüferin bzw. dem zuständigen Prüfer als

bestanden beurteilt wird.

3. (3)Die Inhalte der theoretischen und der praktischen Prüfung sowie die Prüfungsmodalitäten sind unter

Berücksichtigung der durch internationale Organisationen geschaffenen Richtlinien durch Verordnung

festzulegen.

In Kraft seit 17.01.2022 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 148 SchFG Prüfung
	SchFG - Schifffahrtsgesetz


